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Ausgangslage: 
Für einen geregelten Badebetrieb zum Wohle unserer Kunden sowie zur Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter sind die nachfolgend aufgeführten Abläufe und Regeln bindend und müssen ausdrücklich eingehalten werden. Bei Missachtung oder Nichteinhaltung werden zeitnah die aufgetretenen Situationen schriftlich benannt und an die Leitung SP sowie die Leitung Einkauf per E-Mail versendet. Auf dieser Basis werden weitere Maßnahmen abgeleitet und ergriffen.
Grundsätzliches:
Der Fremddienstleister übergibt der Leitung SP und dem Einkauf eine Übersichtsliste, in der alle für den Einsatz im SPORT-PARADIES geplanten Mitarbeiter namentlich und idealer Weise mit Bild aufgelistet sind. Bei Veränderungen (Zu- oder Abgang von Mitarbeitern) ist zeitnah eine überarbeitete Liste einzureichen. Die in der Liste aufgeführten und für den Tag eingeplanten Mitarbeiter müssen sich mittels Mitarbeiterausweis o. ä. ausweisen können. Mitarbeiter die nicht auf der Liste aufgeführt sind, werden nicht zur Diensterbringung akzeptiert. Die sprachliche Kompetenz der eingesetzten MA umfasst die einfache Verständigung und setzt voraus, dass die Arbeitsanweisungen der Schichtleitung Bad eindeutig verstanden werden. Das Benutzen des privaten Handys -während der aktiven Dienstzeit- ist verboten. Das „Flirten“ und den Austausch von Kontaktdaten mit Gästen ist nicht gestattet. Die zu tragende einheitliche Dienstkleidung (Kurze/lange Hose und T-Shirt/Poloshirt mit entsprechendem Firmenlogo/-Bezeichnung) des Fremddienstleisters muss ordentlich und sauber sein. Die MA des Fremddienstleisters sind sich Ihrer Vorbildfunktion gegenüber den Kunden und Gästen bewusst und verhalten sich daher immer Regelkonform. 

Anmeldung:
Die Anmeldung zum Dienst der eingeteilten MA (nur Einzel- / keine Gruppenanmeldung) des Fremddienstleisters erfolgt ausschließlich mit Vorlage eines Legitimationsdokuments bei dem Kassenmitarbeiter. An der Kasse liegt die Anwesenheitsliste des Fremddienstleisters aus. Diese wird auch als Basis/Beleg für die Abrechnung der erbrachten Arbeitsstunden der Rechnung beigefügt. Die Eintragung beinhaltet Name sowie Dokumentation der Anfangs- und Endzeit der Dienstzeit des MA des Fremddienstleisters. Änderungen dürfen ausschließlich von den Mitarbeitern der Kasse oder der jeweiligen Schichtleitung Bad vorgenommen werden. Eine Benutzung andere Zugänge (z. Bsp. am Freibadausgang, Rettungsweg o.ä.) auch bei nachträglich kommenden MA des Wachdienstes ist nicht gestattet. Sollten neue MA des Wachdienstes eingewiesen werden, ohne direkt Dienst zu haben, so ist dieses dem Schichtleiter Bad bekannt zu geben. 

Umkleiden /Pausen:
Das Nutzen der Schwimmbecken oder sonstigen Einrichtungen vor / nach dem Dienst oder innerhalb der Pausenzeiten ist kostenpflichtig. 
Die Pausenzeiten der MA des Fremddienstleisters sind mit dem Schichtleiter Bad abzustimmen. Die Anzahl der MA des Fremddienstleisters die in die Pause gehen, ist so zu wählen, dass keine Schwächung zur Erfüllung der Aufgaben eintritt, dürfen nicht zu Einschränkungen für die Sicherstellung der Aufgaben führen und sind nur einzeln nacheinander zu planen. Der MA des Wachdienstes meldet sich bezüglich des Pausenantritt entweder direkt beim Schichtleiter Bad ab oder über den Teamleiter des Fremddienstleisters. Der Schichtleiter Bad muss einen Überblick haben wo die MA des Wachdienstes eingesetzt sind bzw. welche Positionen besetzt bleiben. Daher ist eine Abstimmung zwischen dem Schichtleiter Bad und den Teamleiter Wachdienst zwingend erforderlich. Die vom Schichtleiter Bad zur Verfügung gestellten Bereiche für die Pause sind immer sauber und ordentlich zu verlassen. (benutzte Bereiche und Gegenstände wie Tische/Geschirr sind nach Benutzung mittels Seifenlauge abzuwischen und/oder mittels Flächendesinfektionsmittel und Einmalhandtuch zu desinfizieren. Essensreste, Verpackungsmüll etc. sind sachgerecht zu entsorgen). Das Essen, Rauchen etc. ist in dem Publikum zugänglichen Bereichen nicht erlaubt. Das Benutzen von privaten Handys ist nur in den angemeldeten Pausenzeiten erlaubt.

Einteilung Aufgaben:
Die Einteilung der MA des Wachdienstes am Einsatztag erfolgt durch den Schichtleiter Bad nach Notwendigkeit. Zugeordnete Positionen der MA des Wachdienstes dürfen nur nach Abstimmung mit dem Schichtleiter Bad verändert oder verlassen werden. Als Ausnahme gelten drohende oder bestehende Eskalationen in anderen Bereichen die eine unmittelbare weitere Unterstützung von MA des Wachdienstes erforderlich machen. Eine tägliche Abstimmung bzw. Besprechung zwischen dem Teamleiter des Wachdienstes (oder den einzelnen MA des Wachdienstes) und der Schichtleitung Bad, mit dem Ziel der optimalen Besetzung und Zuordnung nach der jeweiligen Gemengelage sollte regelmäßig erfolgen. Insbesondere nach dem Schichtwechsel des Badepersonals ist mit der dann neuen Schichtleitung Bad die Aufgabenzuordnung zu besprechen.  
Es sind folgende Aufgaben möglich:
Steuerung des Besucherzustroms und Information der Besucher vor dem Einlass in das Gebäude: 
Die Gäste in der Anstellsituation vor dem Eingangsbereich sind aktiv auf die Abstandseinhaltung hinzuweisen. Hierzu dienen die auf dem Boden aufgebrachten Markierungen auf dem Vorplatz. Des Weiteren werden die entsprechenden Hinweise, wie die Schwimmflügelpflicht etc. gegeben. Auch bei hohen Temperaturen werden keine Gäste (zum Beispiel Schwangere, Ältere etc.) vorrangig behandelt und zum Beispiel aus der Warteschlange nach vorne gebracht. Dieses führt zu Unmut bei den übrigen Gästen und kann nicht erklärt werden. Bei gesundheitlichen Problemen von wartenden Gästen kann der Sanitätsdienst (oder die geschulten SP Mitarbeiter) angefordert werden. Das Erweitern der wartenden Personen durch hinzukommende „Freunde“, „Bekannte“ oder Familienmitglieder muss unterbunden werden, da in der Regel hier ein Vordrängeln entschuldigt/erklärt wird. 
Bei Erreichen der vorgegebenen Besucherzahlen ist allen noch wartenden Gästen der Hinweis auf das Erreichen der Maximalkapazität zu geben. Gegebenenfalls ist die Warteschlange aufzulösen. Bei nicht erfolgreicher Umsetzung ist in Abstimmung mit der Schichtleitung Bad die Polizei hinzuzuziehen.
Zugang zum Bad und Verhalten im Eingangsbereich: 
Es ist darauf zu achten, dass vor dem Kassenschalter nur die „Bezahler“ stehen. Alle dazugehörigen Gäste warten in entsprechendem Abstand oder gehen schon in die Richtung der Eingangsdrehkreuze. Hierdurch soll eine Rudelbildung vor der Kasse ausbleiben. In Ausnahmefällen können Schwerbehinderte die dafür vorgesehenen Räumlichkeiten nutzen. Hier ist jedoch der Schichtleiter Bad zu informieren.

Verhalten Beckenumgang / Gastronomiezugang: 
Die MA des Fremddienstleisters unterstützen die Wasseraufsicht auf Basis der nachfolgend vorgegebenen Regeln. Die Umgangswege an den geöffneten Schwimmbecken sind grundsätzlich als reine Verkehrs- und Laufwege vorgesehen und dürfen nicht für den dauerhaften Aufenthalt (mit Decken, Stühlen etc.) genutzt werden, sodass ein Umlaufen der Becken nicht mehr gegeben ist.  Das Beobachten der kleinen Kinder im NS Becken kann situationsabhängig gestattet werden. Hierbei ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Ebenso ist der Anstellvorgang am Kiosk der Gastronomie gestattet. Sind diverse Regelungen (wie Bsp. eine Einbahnstraßen Regelung im Uhrzeigersinn) gesetzt oder vorgesehen, so muss die strikte Einhaltung/Umsetzung sichergestellt werden. Das reine Ablegen der persönlichen Taschen auf der Tribüne und unter dem Sprungturm ist gestattet. Das Springen vom Beckenrand und den Startblöcken ist nicht erlaubt. Bei Missachtung ist der Gast höflich aber bestimmt auf die Einhaltung der Regeln/Vorgaben hinzuweisen. Bei wiederholter mutwilliger Missachtung kann der Gast des Hauses verwiesen werden. Hausverbote werden grundsätzlich mit der Schichtleitung Bad abgestimmt und von der Schichtleitung Bad legitimiert. Die Schichtleitung Bad entscheidet allein und eigenverantwortlich über das Gehen oder den Verbleib des Gastes in der Einrichtung. Die MA des Fremddienstleisters setzen die Entscheidung des Schichtleiters Bad ohne diese zu diskutieren konsequent um. Im Nachgang können die getroffenen Entscheidungen besprochen werden. Gegebenenfalls auch mit den jeweiligen übergeordneten Verantwortlichen des Fremddienstleisters und der Bad-/Betriebsleitung.
Umkleiden/Liegewiesen/Ausgang: 
Die MA des Fremddienstleisters sorgen für die Einhaltung der nachfolgend vorgegebenen Regeln. Einzelkabinen für das Umkleiden stehen zur Verfügung. Die Umkleide-/Wertsachenspinde sind nutzbar. 
Offenes Feuer, Shisha’s und ähnliches ist verboten. Sportliche Aktivitäten (Fußball, Basketball), die andere Gäste stören oder gefährden, sind zu unterlassen oder gemäßigt auszuüben.
Der Ausgang erfolgt über den Hallenbadumkleide Bereich oder direkt durch die Eingangshalle (Weg neben der Kiosk Aussensitzfläche)
Sonderfälle: Über Sonderfälle die von der ursprünglichen Regel abweichen entscheidet der Schichtleiter Bad situationsabhängig. 





